
2 Veröffentlichungen
V. Bezirkswappen

15. (1) Die den Bezirken vom Senat verliehenen Bezirkswap-
pen können bei besonderen Anlässen neben dem Landes-
wappen gezeigt werden. In Siegeln, auf Amtsschildern
oder Briefköpfen werden sie nicht geführt.

(2) Für die Verwendung der Bezirkswappen durch Dritte
gilt Nummer 2 Buchstabe a entsprechend.

VI. Siegel und Amtsschilder der landesunmittelbaren Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

16. Die Amtsschilder der landesunmittelbaren Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
denen das Recht zur Führung der Wappenfigur verliehen
worden ist, bestehen aus einer 40 cm hohen und 30 cm
breiten Aluminiumplatte und zeigen im oberen Teil die
Wappenfigur als Hochrelief. Für die Beschriftung der Sie-
gel und der Amtsschilder ist gemischte Schrift zu verwen-
den.

VII. Schutz der Hoheitszeichen

17. (1) Anlaß zum Einschreiten gegen die unbefugte Ver-
wendung der Hoheitszeichen besteht vor allem dann,
wenn die Berliner Hoheitszeichen zu kommerziellen
Zwecken verwendet werden. Sie dürfen nicht in Stempeln,
Druckschriften, Briefköpfen, Schildern, Plakaten oder
Aufschriften abgebildet oder sonst in einer Weise oder
unter Umständen verwendet werden, durch die der Ein-
druck erweckt werden kann, als handele es sich um eine
behördliche Einrichtung, die sich besonderer staatlicher
Förderung erfreut.

(2) Wird ein Einschreiten gegen die unbefugte Verwen-
dung von Hoheitszeichen für erforderlich gehalten, ist die
Senatsverwaltung für Inneres zu unterrichten, damit gege-
benenfalls die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der
Hoheitszeichen veranlaßt werden können.

VIII. Schlußvorschriften

18. Die Vorschriften über die Dienstsiegel und Amtsschilder
der Behörden und Organe der Rechtspflege bleiben unbe-
rührt.

19. Diese Ausführungsvorschriften treten am 20. Juni 1997 in
Kraft. Sie treten mit Ablauf des 19. Juni 2007 außer Kraft.
Senatsverwaltung für Justiz

Anordnung über die Zuständigkeit
für die Zulassung von Ausnahmen

nach der Verordnung über den Urlaub
der Beamten und Richter
aus besonderen Anlässen

Vom 29. Mai 1997

Just I D

Telefon: 78 76 - 39 56 oder 78 76 - 0, intern 90 - 39 56

Auf Grund des § 6 Satz 2 Halbsatz 2 der Verordnung über den
Urlaub der Beamten und Richter aus besonderen Anlässen in
der Fassung vom 1. Januar 1971 (GVBl. S. 245), zuletzt geän-
dert durch Artikel XVI § 4 des Gesetzes vom 12. März 1997
(GVBl. S. 69), wird angeordnet:
§ 1

Die Befugnis, in besonderen Fällen Ausnahmen von § 6 Satz 2
Halbsatz 1 der Verordnung über den Urlaub der Beamten und
Richter aus besonderen Anlässen zuzulassen, wird auf die per-
sonalaktenführende Dienstbehörde übertragen.

§ 2

Diese Anordnung tritt am 15. Juni 1997 in Kraft. Sie tritt mit
Ablauf des 14. Juni 2007 außer Kraft.
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz
und Technologie

Richtlinie über das Außerkrafttreten
von Verwaltungsvorschriften

der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Umweltschutz und Technologie

Vom 24. April 1997

StadtUmTech I A 11

Telefon: 24 71 - 14 35 oder 24 71 - 0

Auf Grund des § 6 Abs. 2 Buchstabe a und b AZG wird
bestimmt:

1. Mit Ablauf des 31. Dezember 1996 werden die nachstehend
aufgeführten Verwaltungsvorschriften rückwirkend außer
Kraft gesetzt:

a) Ausführungsvorschriften zur Umsetzung der EG-
Richtlinie vom 19. März 1987 zur Verhütung und Ver-
ringerung der Umweltverschmutzung durch Asbest
(87/217/EWG) vom 16. November 1990 (ABl. S. 2463)

b) Arbeitsanweisung zum Vollzug der Altölentsorgung
vom 16. Dezember 1993 (ABl. 1994 S. 74)

2. Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 31. De-
zember 1996 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30. April
1997 außer Kraft.
Baukammer Berlin

Schlichtungsordnung
der Baukammer Berlin

Vom 25. Februar 1997

Telefon: 8 21 50 71

Aufgrund des § 49 des Berliner Architekten- und Baukammer-
gesetzes (ABKG) vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 253) erläßt die
Vertreterversammlung durch Beschlußfassung vom 25. Fe-
bruar 1997 folgende Schlichtungsordnung.

Gliederung

§ 1 – Aufgabe

§ 2 – Zusammensetzung des Ausschusses

§ 3 – Einleitung des Verfahrens

§ 4 – Vorbereitung des Verfahrens

§ 5 – Durchführung

§ 6 – Scheitern

§ 7 – Verschwiegenheit

§ 8 – Kosten

§ 9 – Inkrafttreten
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çVeröffentlichungen
§ 1 – Aufgabe

(1) Zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der
Berufsausübung zwischen Mitgliedern der Kammer oder zwi-
schen diesen und Dritten ergeben, wird bei der Baukammer
Berlin ein ständiger Schlichtungsausschuß gebildet.

(2) Der Schlichtungsausschuß wird nicht tätig
1. wenn die Tätigkeit eines Kammermitgliedes in Organen

und Ausschüssen der Baukammer betroffen ist,
2. während eines laufenden Straf- und Ordnungswidrigkeits-

verfahrens oder eines Berufsgerichtsverfahrens wegen des
gleichen Sachverhaltes,

3. während eines laufenden Zivil-, Arbeits- oder Ver-
waltungsrechtsverfahrens wegen des gleichen Gegenstan-
des, es sei denn, daß das staatliche Gericht auf den über-
einstimmenden Antrag der Parteien das Ruhen des Ver-
fahrens angeordnet hat, um eine Schlichtung zu ermög-
lichen.

§ 2 – Zusammensetzung des Ausschusses

(1) Der Schlichtungsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden,
seinem Stellvertreter und mindestens zwölf Beisitzern. Der
Vorsitzende muß die Befähigung zum Richteramt und mög-
lichst Erfahrungen als Vorsitzender Richter haben. Die Mitglie-
der des Schlichtungsausschusses werden auf Vorschlag der
Vertreterversammlung vom Vorstand für die Dauer von vier
Jahren bestellt; Wiederbestellung ist zulässig. Jede Fach-
gruppe ist durch mindestens einen Beisitzer vertreten.

(2) Der Schlichtungsausschuß wird in der Besetzung von zwei
Beisitzern unter der Leitung des Vorsitzenden tätig. Ein Beisit-
zer soll der Fachgruppe der jeweils beteiligten Parteien angehö-
ren.

(3) Eine Partei kann ein Mitglied des Schlichtungsausschusses
nur aus den Gründen der §§ 41 bis 45 und § 48 ZPO ablehnen.

§ 3 – Einleitung des Verfahrens

(1) Jeder ist berechtigt den Schlichtungsausschuß anzurufen.
Jedes Kammermitglied hat in Erfüllung seiner Berufspflichten
am Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Ist eine der Parteien
kein Kammermitglied, so kann der Schlichtungsausschuß nur
mit deren Einverständnis tätig werden.

(2) Der Antrag auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens ist
in schriftlicher Form bei der Geschäftsstelle der Kammer ein-
zureichen. Der Sach- und Streitgegenstand ist mit geeigneten
Beweismitteln darzulegen.

(3) Das Recht des Vorstandes nach § 49 Abs. 2 ABKG bleibt
unberührt.

§ 4 – Vorbereitung des Verfahrens

(1) Nach Eingang des Antrages prüft der Vorsitzende die
Zuständigkeit des Schlichtungsausschusses und beruft die Bei-
sitzer. Er gibt den Parteien die Namen der Beisitzer und die
Texte der Schlichtungs-, der Gebühren- und der Entschädi-
gungsordnung bekannt und holt das schriftliche Einverständ-
nis zu den berufenen Beisitzern und bei Nichtmitgliedern zur
Durchführung des Schlichtungsverfahrens ein.

(2) Der Vorsitzende bereitet das Verfahren so vor, daß es zügig
abgeschlossen werden kann. Er trifft die hierzu erforderlichen
Maßnahmen selbständig und hat insbesondere auf die ihm
sachdienlich erscheinenden Ergänzungen des Parteivorbrin-
gens und auf die Vorlage von Unterlagen hinzuwirken.

(3) Auf der Grundlage der Akten beschließt der Schlichtungs-
ausschuß mehrheitlich über die Eröffnung des Verfahrens.

§ 5 – Durchführung

(1) Der Vorsitzende bestimmt einen Termin innerhalb von
2 Monaten zur Erörterung. In diesem Termin haben die Par-
teien die Gelegenheit, dem Ausschuß zum Schlichtungsgegen-
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stand mündlich vorzutragen. Dem Vorsitzenden ist die Ver-
handlungs- und Protokollführung nach billigem Ermessen frei-
gestellt.

(2) Die Schlichtung findet unter Ausschluß der Öffentlichkeit
statt.

(3) Die Parteien sind verpflichtet, zum Eröffnungstermin per-
sönlich zu erscheinen. Der Ausschuß kann in Ausnahmefällen
beschließen, daß sich die Parteien durch geeignete Personen
vertreten lassen können.

(4) Die von den Parteien bestellten Zeugen sind nach Ermes-
sen des Vorsitzenden zu hören. Sachverständige sind nur zu
hören, wenn beide Parteien dem zugestimmt haben.

(5) Ist der Sachstand aufgeklärt, erarbeitet der Ausschuß eine
Schlichtungsempfehlung, die auch die Verfahrenskosten
regelt. Der Vorsitzende trägt den Parteien die Schlichtungs-
empfehlung unter Angabe der wesentlichen Gründe vor.

(6) Erklären die Parteien ihr mündliches Einverständnis mit
der Schlichtungsempfehlung, wird hierüber ein Protokoll auf-
genommen. Die Schlichtungsempfehlung wird wirksam,
sobald der Vorsitzende und die Parteien unterschrieben haben.
Hierfür setzt der Vorsitzende den Parteien eine angemessene
Frist.

(7) Nach Wirksamkeit der Schlichtungsempfehlung wird je
eine Ausfertigung des Vergleichs den Parteien zugestellt. Eine
Ausfertigung verbleibt bei den Akten.

§ 6 – Scheitern

(1) Das Schlichtungsverfahren ist gescheitert, wenn
1. der Ausschuß dies wegen offenbarer Aussichtslosigkeit

beschließt,
2. die Schlichtungsempfehlung nicht von den Parteien inner-

halb der von dem Vorsitzenden gesetzten Frist unterzeich-
net worden ist.

(2) Ist das Schlichtungsverfahren gescheitert, werden die
Kosten des Verfahrens geteilt, es sei denn, der Ausschuß
kommt einstimmig zu der Auffassung, daß eine Partei das
Scheitern vorsätzlich herbeigeführt hat.

§ 7 – Verschwiegenheit

(1) Der Schlichtungsausschuß ist zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

(2) Die Akten des Schlichtungsverfahrens werden vier Jahre
bei der Geschäftsstelle verschlossen aufbewahrt. Der Vorstand,
der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses und sein Stell-
vertreter haben das Recht, die Akten jederzeit einzusehen.

§ 8 – Kosten

(1) Die Kosten für den Vorsitzenden und die Entschädigung
für die Beisitzer richten sich nach der Entschädigungsordnung.
Die allgemeinen Verfahrenskosten richten sich nach § 3 der
Gebührenordnung der Baukammer Berlin.

(2) Die Zeugen und Sachverständigen werden entsprechend
dem Zeugen- und Sachverständigenentschädigungsgesetz
(ZSEG) entschädigt.

(3) Die Schlichtungsparteien haben vor Einleitung des Verfah-
rens einen von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Vorschuß
zu leisten. Gleiches gilt während des Verfahrens für die bei den
Zeugen und Sachverständigen anfallenden Kosten.

§ 9 – Inkrafttreten

Die Schlichtungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die
vorläufige Schlichtungsordnung vom 25. November 1986 außer
Kraft. Schlichtungsverfahren, die nach der vorläufigen Schlich-
tungsordnung eingeleitet wurden, sind auf dieser Grundlage
durchzuführen und abzuschließen.
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